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St Beschluß.
Der Bezirksausschußzu Wiesbaden hat in seiner Sitzung

MN 29. März 1916 beschlossen:
a) Der Schluß der Schonzeit für Rrhböcke wird auf

den 1. Mat festgesetzt.
b) Von einer Abänderung des auf den 1. Juni festge-

f-tzten gesetzlichen Anfanges der Schonzeit für Birk-,
Hasl- und Fasanenhähve wird abgesehen.

Wiesbaden, den 29 März 1916.
Dev Bezirksausschuß.

*

Wird veröffentlicht.
Laagenschwalbach, den 4. April 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B r Dr. I ng e«oh l, Kreisdeputierter.

i ffe

Bekanntmachung.
Nach einer Mitteilung des Königlichen KriegSmiuisteriumS

gehe» bei diesem fortgesetzt Gesuche um Bewilligung von
Unterstützungen an Familien in den Dienst eingetretener Man«.
Haste« auf Grund des Gesetzes vom 28 Februar 1888/4. Aug.
1914 sowie um Prüfung von Bescheide auf solche Gesuche ein.

Hierdurch erleidet die Behandlung der Gesuche, bei der
Seschleuvigung geboten ist, eine unerwünschte Berzöerung.
Mer Bezugnahme aus den Runderlaß vom i . September d.
Zk. S. 3175 ersuche ich Euere Hochgeboren(Hochwohlgeboren)
daher ergebenst, gefälligst zu veranlassen, daß die io Betracht
lommevdeu Kreise durch die Kreisblätter oder Tageszeitungen
über die Anbringung von Gesuchen in Angelegenheiten der Fa-
niilieviniterstützuugen von neuem belehrt und dahin aufgeklärt
Verdev, daß das Kriegsministerium, als nicht zuständig, all-
Ses«che au die ZivilverwaltungSbehörde« als nicht zuständig
aigibt.

Berlin, den 27. Dezember 1914.
Der Minister des Innern.
I . A. : von Jarotz k̂y.*

Wird veröffentlicht.
, den 21. Dezember 1915.

Der Königliche Landrat.
I . B.: Dr. Jngeuohl,  Kreisdeputierter.

Wer über daS gesetzlich zulässige Maß
^i«a«s Hafer , Mengkorn , Mischsrucht , wo-

sich Hafer befindet, oder Gerste versnt«
tert, versündigt sich am Vaterlande!

Bekanntmachung
Nr. Bst. I . 1391/3. 16. K. R. A.,

betreffend Regelung der Arbeit in Web -,
Wirk- und Strkäkstoffe verarbeitenden

Gewerbezweigen.
(Schluß).

2. Die reine Arbeitszeit derjenigen Personen, welche innerhalb
der Arbeitsstuben mit der Anfertigung der Erzeugnisse be¬
schäftigt sind, darf 40 Stunden in der Woche nicht über¬
steigen.

Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Werktage
ist den Inhabern der Arbettsstuben freigestellt; die Bestimm¬
ungen in § 1 Abs. 3 finden dabei gleichfalls Anwendung.

3. Die BetriebSunternehmer, die Inhaber von Arbeitsstuben
und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Per¬
sonen(Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeisteru. dgl)  dürfe»
denjenigen Arbeitern(Arbeiterinnen), welche die gewerblichen
Erzeuguifle zu Hause selbst Herstellen(Heimarbeiter, Heim¬
arbeiterinnen, Hausarbeiter, Hausgewerbetreibendeu. dgl.),
sofern diese ständig dieselben Gegenstände fertigen, nicht mehr
als sieben Zehntel der ihnen in der Zeit vom Anfang Oktober
1915 bis Ende Februar 1916 im Durchschnitt zugewiesenen
Arbeitsmenge, im übrigen nicht mehr Arbeit übertragen,
als daß die Arbeiter bis sieben Zehntel des von ihnen in
der angegebenen Zeit im Durchschnitt verdienten Arbeits¬
lohns erzielen. Sind solche Arbeiter neu angenommen, so
daß für sie ein Anhaltspunkt dafür fehlt, welche Arbeit- -
menge oder welchen Arbeitsverdienst sie in der angegebenen
Zeit übertragen erhalten oder erzielt habe«, so ist ihnen
nicht mehr Arbeit zu übertragen, als daß sie bis sieben
Zehntel desjenigen VerdienstS erziele«, welche« sie nach¬
weisbar im Durchschnitt der angegebenen Zeit wöchentlich
bei ihrer letzten BeschäftiguogSstellegehabt haben, in Er¬
mangelung eines solchen Nachweise- , als daß sie bis sieben
Zehntel des OrtSlohu» (ortsüblichen Tagelohns) verdienen.

4. Die Lohnsätze für die den vorstehend unter Ziffer 1, 3 be-
zrtchneten Personen übertragenen Arbeiten dürfen nicht ge¬
ringer sein, als sie am 1. Februar 1916 waren. Das
gleiche gilt für die vorstehend unter Ziffer 2 bezeichneten
Personen, soweit sie gegen Stücklohn beschästigt sind. Arbeiten
solche Personen in Zeitlohn (Tages-, Wrchwlohn), so dürfe«
die Stundeulohnsätze nicht geringer als die am 1. Februar
1916 gezahlten fein.

5. Die Betriebsunternehmer haben, sofern sie die in vorstehen¬
der Ziffer 3 bezeichneten Arbeiter unmittelbar beschäftigen,
zu dem von diesen erzielte» Verdienst einen Zuschuß in Höhe
von einem Zehntel des verdienten Betrags zu leisten.

Im übrige« ist der Arbeitsverdienst der in den vorstehen¬
den Ziffern 2, 3 bezeichneten Personen von den Inhaber«
der ArbettSstube« oder .den sonst die Ausgabe der Arbeit
vermittelnden Personen (Ausgebern, Faktoren, Zwischen-
meisternu. dgl.) durch Zuschüffe um ein Zehntel zu erhöhen.

Die Zuschüffe(Abs. 1, 2) sind in die Arbeitsbücher
(Rechenbücher) und Lohnbücher eivzutragen und deutlich als
Zuschüsse kenntlich zu machen.

Die Betriebkunternehmer(Auftraggeber) haben den In¬
habern der Arbeitsstuben und de« sonst die ArbeitSauSgabe
vermittelnden Personen als Ersatz für die verauslagten Zu



schüfse einen Zuschlag von sieben Hundertsteln zur Lohn-
summe zu zahlen . Die bezeichnet ««, Zwischenpersonen haben
innerhalb drei Tagen nach der Lohnzahlung jedeSmal ein
Verzeichnis der von ihnen gezahlten Löhne dem zuständigen
(GewerbeaufstchtSbeamte «) ***) ) einzureichen . Au » dem Ver¬
zeichnis muß der Name und die Wohnung jede » Arbeiter»
(jeder Arbeiterin ), der von ihm verdiente Lohn , der ihm
gezahlte Zuschuß und die danach sich ergebende Gesamt-
summe de » ihm gezahlten Lohne » ersichtlich sein.

Allgemeine Westimmungen.
8 5.

Keinesfalls darf in einer Woche mehr zugeschnitten werden,
al » in der nächstfolgenden Woche verarbeitet werden kann.

Soweit die Arbeitszeit für Personen , die innerhalb der Be¬
triebe der Unternehmer oder innerhalb der Arbeitsstuben be¬
schäftigt sind , auf 40 Stunden in der Woche beschränkt ist (§ L
Abs . 1 , 2 , § 4 Ziffer 2), darf solchen Personen Arbeit zur Brr-
richtung außerhalb des Betrieb » oder der Arbeitsstuben nicht
übertragen oder für R chaung Dritter überwiesen werden.

8 7.
Die Betriebssuternehmer haben bi » zum 1 . April 1916

dem zuständigen fGewerbeaufstchtrbeamtmj ♦) ein Verzeichnis
der von ihnen am 1 . Februar 1916 innerhalb der Betriebe
mit Züsch ariden beschäftigten Personen ( vgl . 8 1 Abs 1) ein-
zureichen und dabei zuzleich die Zahl derjenigen Personen an¬
zugeben , welche von ihnen am 1 . Februar 1916 innerhalb dev
Betriebe mit Einrichten , AuSgeben und Abnehmen der Arbeit
oder mit der Anfertigung oder Verarbeitung der gewerblichen
Erzeugnisse beschäftigt worden sind (vgl . § l Abs . 2) .

8 8.
In den Betriebsräumen der Unternehmer , in denen gewerb¬

liche Erzeugnifle gegen Stücklohn angefertigt oder verarbeitet
werden (8 3 Abs . 2), ist an deutlich sichtbarer Stelle und in
deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß Buchstabe a der
Anlage aizubririgen.

In den Betriebsräumen der Unternehmer und der die Aus¬
gabe von Arbeit für sie vermittelnden Personen (Ausgeber,
Faktoren , Zwischenmeister u . dergl .) , in denen Arbeit für Heim-
arbeiter , HauSarbeiter u . dgl . (8 4 Ziffer 3) auSgegeben oder
abgenommen wird sowie in den ArbeitSstuben (§ 4 Ziffer 2)
ist an der Außen - und der Innenseite der Eingangs - u «d AuS
gangstüren an deutlich sichtbarer Stelle und in deutlich l «s
barer Schrift ein Anschlag gemäß Buchstabe b der Anlage an-
zubringen.

8 9.
Die [oon den LandeSzentralbehücden bestimmten Behörden ) ' *)

können auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften de« 8 1
Abs . 1 , 2, die im öffentlichen Zntreffr notw ndig sind , zulaffen.
Ein öffentliches Interesse kann auch dann als î vorliegend er-
achtet werden , wenn ohne die Zulassung der Ausnahme der
Betrieb nicht in dem Umfang aufrechterhalten werden könnte,
daß den Arbeitern (Heimarbeitern ) das nach den Vorschriften
dieser Verordnung zulässige Maß von Beschäftigung gewährt
werden könnte . _

§ 10.
Die BetriebSunternelmer , die Inhaber von ArbeitSstuben

und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Personen
(Ausgeber , Faktoren , Zwischenmeister u . dgl .) sind verpflichtet,
dem zuständigen fGewerbeauffichtSbeamtev ) ' ) Einsicht in ihre
Lohnlisten und sonstigen Bücher so weit zu gestatten , als zur
Feststellung der Richtigkeit der gezahlen Löhne erforderlich ist.

*) A n m e r ku n g : Für Preußen ist zu fetzen: Sewerbeinfpektor.
» Bayern „ „ „ Gewerberat.
« Sachsen „ „ „ Ortspolizeibehörde.
„Württemberg , „ „ Gewerbeinspektor.

**) Anmerkung : Für Preußen ist zu setzen: Die RegierungS-
Präsidenten, im

Bayern

„ Sachsen „

.Württemberg,

LandeSpolizribe-
zirk Berlin : Der
Polizeipräsident

Die KreiSregier-
ungen,Kammern
de » Innern.

Die KreiShaupt-
Mannschaften.

Die Oberämter.

8 n.
Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung

Die Vorschriften der 8 4 Ziffer 2 bis 5 . 8 5 finde » ^
fem Zeitpunkt an auch auf die Ausgabe von Arbeit am
jenigen Arbeitsmengen Anwendung , welche den
ArbeitSstuben oder den sonst die ArbeitSauSgabe vern, »? ,^
Personen (Ausgebern , Faktoren , Zwischenmeistern u.
diesem Zeitpunkt von den Betriebsunternehmern übe«»̂
worden sind.

Mit dem im Abi . 1 bezeichneten Zeitpunkt tritt ^unter diese Bekanntmachung fallenden Betriebe die « f ^
machung Ne . W . M . 77/t . 16 K. R . A . vom Ja »»^
betreffend mit Kraft angetriebene Maschinen für
arbrit , außer Kraft . .

Anlage.
a ) Anschlag für Betriebsunternehmer (vgl . 8 8 Abi?

Vorschriften ) : '
Auszug aus den Forschriften des .

vom . . . (8 3 Abs. 2).
Bei Anfertigung oder Bearbeitung geteert «*]

Erzeugnisse in Stücklohn ist den Arbeitern (Arbeit^
nen ) ein Z rschuß in Höhe von einem Zehntel be»
bienten iohneS zu zahlen , sofern nicht der s»,?
Woche erzielte Verdienst das Neunfache des Octri-k«
(ortsüblicher , Tagelohns ) überschreitet.

Die Lohnsätze für die an gefertigten oder bearbeit».
Gegenstände dürfen nicht geringer als die am l
1916 gezahlten sein . M

b ) Anschlag sür Betriebsunternehmer , Ausgeber,
Zwischenmeister u dgl . und für Inhaber von Arb»a
stnben (8 8 Abs . 2 der Vorschriften ) :

Auszug aus den Forschriften des.
vom . . . (8 4 Ziff. 4, 5).

Den Arbeitern (Arbeiterinnen ) ist bri der Lck.
Zahlung ein Zuschuß in Höhe von einem Zehntel d»
verdienten LohmS zu zahlen.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder t«,
arbeiteten Gegenstände dürfen nicht geringer alr fa
am 1 . F bruar 1916 gezahlten sein . Arbeiten k
Arbeiter (Arbeiterinnen ) in ArbeiiSstuben gegen ZA
lohn (Tagelohn , Wochenlohn ) , so dürfen die Stund»
löhne nicht geringer als die am 1 . Februar 1916»
zahlten sein.

Arankfurt a . W ., den 4 . April 1916.
Stellv . Generalkommando

des 18  Armeekorps.
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Bekanntmaedttng I
betreffend

Uorratserhebung und Kefchlagnahme Aber
Grrnrrnilrereifnug für Kraft fahr ;rüge jeder

Art. r
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeines .

niS gebracht mit dem Bemerken , baß jede Uebertretung (tt
tec auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt),
jede « Anreizen zur Uebertretung der erlaffenen Vorschrift,
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere St,
verwirkt sind , nach 89 Z fferd des Gesetzes über den Belageri
zustand vom 4 . Juni 185 t (oder Artikel 4 Ziffer 2 der
erischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5 . November'
oder nach 85 der Bekanntmachung über BorratSerhrbnng
2 . Februar 1915 ) mit Gefängnis bis zu sechs Monate«
mit Geldstrafe bi » zu 10000 Mark bestraft wird , und
Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteil für dem Staat
fallen erklärt werden können.

8 i
Won der Verfügung betroffene Gegenstände,

Meldepflichttg und beschlagnahmt sind vom festgesetzten "
tag ab bi » ans wettere » sämtliche Vorräte an Gummi- 6er.
(Decken , Schläuchen , Vollreifen ) für Kraftfahrzeuge jeder
auch die an Fahrzeugen , für welche eine erneute Za '
scheiniZung nicht erteilt wird , befindliche Bereifung.

8 2-

Won der Werfügung betroffene Wersonen,
Gesellschaften usrv.

Bon dieser Verfügung betroffen werden:
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und » irme « die die in 8 1 aufgeführten I des KraftsahrwesenS in Bnln Ichöneberg anzuzeigen und er-
*) «J e f Äe in Gewahrsam haben , soweit die Bor - neut anzuzeigen , falls ste zur Ablieferung noch ° ich aufg -

Or,enflan »° «;,< tu «, « fordert wurden , . , 1Jt m fl>
Die Unterlassung der sofortigen nachwa . l 'che« Anmeldung

aller noch vorhandenen und roch nicht abgelieserten Bestände
wird unnachstchtlich mit den im Engang obiger Bekannt -nachung
angedrohten Strafen geahndet , Dis verschwiegenen und »ich
abgelieferten Stücke können als dem Staate verfalle « erklärt
werden.

Frankfurt a . M , den 11 März 1916.
Stellv Generalkommando

18. Armeekorps . _

•riSTi « ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen
«n»er Zvllaufstcht befinden;

^ L Kommuner , öff-ntlich -rechtliche körprrfchaften und
^ « ' . bände , die sflche Gegenstände in Gewahrsam haben

die Vorräte sich in ihrem Gewarsam uvd/oder
L , ihnen unter Zvllaufstcht befinden;
n Empfänger (in dem unter a und b bezeichneten

6) flmfonß ) solcher Gegenstände nach Empfang derselbe » ,
s. n» die Gegenstände sich am Meldetaz aus dem Ber-

befinden untß nicht bei einer der unter a und b
«uiaeführten Prrsonen usw. in Gewahrsam und/oder
«u er Zollaufsicht geholt . n werden.

gottZ,  die in fremden Speichern , Lagerräumen und an-
^ .ibewahrnngSräumen lagern , sind, falls der Verfügung.

b'"cht!gte siine Bor -äle nickt unter̂ eigenem Beschluß ha .t.
^ ' Jshabern der betreffenden Aufbewah ungSräume zu«o° < . -lten als bei diesen beschlagnahmt.

° « Em Bezirk der verfügbaren Behörde Zweigstellen
(Zweigsabriken . Filialen , ZweigbureauS und dergl ).

^ die Sauptstklle zur Meldung und zur Durchführung der
«Maanahmebestlmmungen auch für diese Zweigstellen ver.

®te außerhalb de« gerannten Bezirk « (in welchem
Hauptstrlle befindet ) ansässigen Zr -eigst ll -n werden ein-

Jfo betroffen. § g
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt auß .r den Angaben über Vorrat «.
«»«aen «och folgende Fragen : , ^

a1 wem die fremden Vorräte gehören , wflche sich im
Gewahrsam de« AaSkanstsp 'lichtigen b -sinder;

hl ob und gegebenenfalls durch welche Stelle bereit « von
anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte erfolgt
ist-

8 4,

Der Weltkrieg-
WTB . Großes Hauptquartier , 9 . April . (Amtlich .)

Die Lage ist im allgemeinen auf allen Kriegsschauplätzen

unverändert . ctefh  tz . °r -- l°,tu »- .

WTB . Großes Hauptquartier , 10 . April . (Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz.

Inkrafttreten der Uerfügung.
Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der am 17.

Koi 19 5 ( Meldetag ) mittag » 12 Uhr bestehende tatsächliche

^Für bÄT ^ Absatz c bezeichnet«« Gegenstände treten
Keldepfticht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder
der Einlagerung de« Gegenstände in Kraft.

Beschlagnahmt stnd auch alle nach dem l ? . Mai 1915 etwa

hirzukrmmevde Gegenstände . ^ ^
Ueschlagnahmebestimmuagen.

Die beschlagnahmten Reifen und Schläuche verbleiben in
dm Lagerräumen und sind tunlichst gesondert aufzubewahren-
A ist eine Lagerbuchsühruvg einzurichten uid den Polizei - und
Militärbehörden jederzeit die Prüfung der Lager sowie der La-
gerbuchsührungzu gestatten. 8 6.

UleldebejUmmungen
Die Meldung hat unter Benutzung der amtliche » orange

Meldescheine für Bereifung zu erfolge « , für die Vordrucke in
de» Postanstalten 1 und 2 Klaffe erhältlich sind.

Dem Meldtpflichiigen wird avheimgkstellt , in der Meldung
ei» Angebot zum Verkauf eine« Te l « seiner Bestände oder der
ganzen Bestände zu mache«.

Weitere Mitteilungen irgend welcher Art darf die Meldung
nicht enthalten.

Die Meldezettel stnd au die Königliche Inspektion de« Kraft-
fahrwefen« Berlin -Schöneberg vorschriftsmäßig auSgefüllt bi»
zun, 2?. Mai 1915 einschließlich einzureichen.

An diese Stelle stnd auch alle Anfragen zu richten , welche
die vorliegende Verfügung betreffen.

Frankfurt a . M ., den 16 . Mai 1915 . ■
Stellvertretendes Generalkommando

des 18. Armeekorps.

In den genommenen Trichterstellungen südlich von St.
Eloi wiesen unsere Truppen Wiedereroberungsversuche feind¬
licher Handgranatenabteiluugen restlos ab.

Die Minenkämpfe zwischen dem Kanal von La Basier und
Arras haben in den letzten Tagen wieder größere Lebhaftig¬
keit angenommen.

Auf dem Westufcr der Maas wurden Bethincourt und
die ebenso stark ausgebauten Stützpunkte Alsace und Lor¬
raine südwestlich davon abgeschnürt . Der Gegner suchte
sich der Gesahr durch schleunigen Rückzug zu entziehen,
wurde von den Schlesiern aber noch gefaßt und büßte
neben schweren blutigen Verlusten hier 14 Offiziere und
rund 708 Mann an unverwundeten Gefangenen , 2 Ge¬
schütze und 13 Maschinengewehre ein . Gleichzeitig räumten
wir unS unbequeme feindlichen Anlagen , Blockhäuser und
Unterstände an verschiedenen Stellen der Front aus . so
»icht nördlich des Dorfes Avocourt und südlich deS Raben-

waldeS . Auch bei diesen Einzetunternehmungen gelang
es . die Franzosen ernstlich zn schädige « ; an Gefangene»
verloren sie außerdem mehrere Offiziere und 276 Mann.

Rechts der MaaS wurde in ähnlicher Weise eine Schlucht
am Südwestrande deS Psefferrückens gesäubert ; 4 Offiziere,
184 Mann und Material blieben in unseren Händen.

Weiter östlich in der Woevre fanden lediglich Artillerie¬
kämpfe statt . _ '

* w
Vorstehende Verfügung betreffend BestandSaumelduog und

beschlagnahme von Gummibereifung für Kraftfahrzeuge jeder
lrt ist nicht in genügender Weise beachtet worden . Die Be«
anntmachung wird daher erneut veröffentlicht.

Alle Bebörden. Fabriken, Firmen . Personen usw., die noch
m Beschlagnahme unterliegende Bereifung besitzen oder auch
mt in Verwahrung haben, werden aufgefocdert , diese unter
lvgabe von Zahl , Art und Dimension sofort der Inspektion

Im Luftkampf wurde südöstlich von Damloup und nord¬
östlich von Chateau salins je ein französisches Flugzeug ab-
geschoffen ; die Insassen des ersteren sind tot . Je ein feind¬
liches Flugzeug wurde im Absturz in das Dorf Loos und
in den Cailettewald beobachtet.

Oestlicher Kriegsschauplatz
und

Balkan - Kriegsschauplatz.

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

Berlin,  9 . April . (Amtlich .) Am 8 . April griffen
4 Marineflugzeuge die russische Flugstation Papenscholm bei
Kielkond auf Oesel an . Die Station wurde mit 20 Bomben
belegt . Von vier zur Abwehr aufgestiegenen feindlichen Flug¬
zeugen wurden zwei zur Landung gezwungen . Trotz heftiger
Beschießung sind unsere Flugzeuge unbeschädigt zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.



Bekanntmachung.
Jeueranzünden im ucb in der Nähe vom Gemeinde.

Walde Langenschwalbach ohne befördere Erlaubnis der Forst,

strafbar ^ ^ ^ olen und nach § 44 de, ForstpolizeigefttzeS
Langenschwalbach, den 4 April 1916.

477 Iie Folizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
^ Mts . fi-det auf Beschluß de, BandeSratS Im
Deutfchen Reich- me Fiehzwischenzählung statt, dieselbe
erstr -ckt sich auf Pferde . Mndvieh , Schafe , Schweine
Ziegen , Jedervieh und Kaninchen . S -Ywelne,
r« Vornahme dieser Zahlung wurde die hiesige Stadt
in Zählbezirke g>teilt und folgende Zähler ernannt:

1. Zählbeztrk : Brunnenstraße : Herr R Werner;

Bekanntmachung.
Allgemeine Ortskrankenkasse

Langenschwalbach.
Wegen auswärtiger Hebetermine bleibt die »aff. .

tragszahlungen  Dienstags und Donnerktags g!e
480  5er Kassen »«^

Holzversteig -erun»
Mittwoch 19. TSv. vir _

5.

Bruunenberg und Rheivstraßs:
^ Herr L Heinzemann;

Badweg, Parkstraß -, Neustraße einschl. Sana
torium und Schwalbacher Hof:

„ H-rr Karl Sottocasa;
Kirchstraße, Koblevzerstraße, Reitallee:
- . a , M Herr Ph Reichel;
Ewserstraße, Gartenfeld. Verbindungsstraße:

, , t>  H » r August BlieS;
«bolsstraße 1 tiS einschl. 33

Hexr E. Helmann'
Adolsstrcßr 34 bis einschl. 70 u. Billa PreSber:

Herr Chr . Ketteobacb-
Adolfstraßr 71 bi» einschl. 105:

„ H -rr L. Diefenbach;
Adolfstraße 106 bis einschl. 143 : ^
m t m „ Herr K. Menge » ;
Bahnhofstraße mit Mühlweg, Bahnhäuser dort-

Gasfabrik : Herr Ferd . Stumpf;
Schmidtberg einschl. W Hermann und Bange
berg : Herr Louis Herber;
Erbsenstraße: Herr LvuiS Krau » ;
» «Kerhalb beleqenc Mühlen u. Häuser (Dampf-

aschanpalt, Rotfeld, die beiden HofmannS»
Ä ? ' Ohlermühle, Bohahof, Bahnmeisterei,
- .chutzerhof, Eifengüßerei urd Schlachthof:

H-rr Wilhelm Lang,  Schmied
Die Besitzer und Verwalter eimS jeden Gebölte« »5-«

beTS f0Ö,ie  HauShaltungsvorstände werden Qlemit  erfocht
S.Ä : s :.a"ao6“ in “n6  b'e «Ä

Langenschwalbach, den 10. April 1916
Ser Magistrat.

Mittwoch, den iS. April cr., nachmittag
Distrikten ' Ü>tVbeU  tm ^estüen Gemeindehaus, au» Aft

68 Kiefern-Stämme , 34,88 Fstm.
67 Achten „ 38,50 „ ' m

1 Erlen-Stamm , 0,38
3 Eichen Stämme , 3,54 "

m  Öetnettt wird noch, daß 1 Sichen-Stamm 2 3fft
SämtllicheS Holz ist von 17 cm aufwärts.
Holzhause« ü. A., den 7. April 1916.

488  Ernst . Bürgermeister.

Mehre re Maurer
und Tüncher

502

10.

11 .

12 .
13. Rur Del-Wachs-

Lederputz

Ni«

Bekanntmachung.
Oktober ^1880 ^ nk ^ /k ? bldpolizrioerordnuug vom 6. , _ ^ —

Hühner abzu perre« und die Tauben I -
wahrend der Aussaat eiuzusperren. y en

Zuwiderhandlungen werden best:aft.
Langenschwalbach, den 10. April 1916.

497  Sie Folizeiverwaltung.

gibt tiefschwarzen, nichtabfärbe«»« !
Hochglanz und macht das Leder

wasserdicht.
Sofortige Lieferung, auch Tranlkdtt-

fett u . Schuhfett Tranoliu.

Fabrikant : Earl Geutlier,
Göppingen (Würltbg) '

StadtverorSnkienfldung
^i ^ He- ren Stadtverordneten werden zu einer Sitzung auf
SsSaJ. 12u ^ priI cr ' «achmittags 5 Uhr. tuva» Sitzungslokal ergebenst eiugeladen.

Tagesordnung:
Vereinbarung mit der BetriebSgesellschaft.

Langenschwalbach , den 10. April 1916.
49 ° Der Stadtverordneten -Vorsitzende:

Herbe l

Hüte
werden neu aogefertigt, sowie
garniert urd vmgearbeitet bei
billigster Berechrung.

Auguste Kraft,
435 Aooljstraße 19.

Nß . Moderne Normen u
Zutaten vorrätig.

Eine junge ft isch melkende
oder hochtragende

Ziege
zu kaufe« gesucht.
SOI Näh Exp.

Ms
ß«d und
im Be:l

Far»rnumui rtuna. ■:Läden in5-» .... ™.P I f®

Frühkartoffeln
zu verkaufen.

Wo, sagt die Exp. 500

1 gut erhaltener
Herd

(Mitt lpöße ) sehr billig  z»
verkaufen.
S04 Näh. Exp.

Für
Sorftan!
Eammei

a)

6)

in den Wandelhallen am Weinbruuueu und
Stahlbrunnen sollen für 1916 neu vermietet werden

Ein reinliches
ädchen

auf sofort gesucht.
485 Wheingauer Kos.

2 Mann
zum Moorgraben
Dauernde Beschäftigung, loh4
veuder Verdienst. i
484 Louis Stumpf

499
«ngebote werden bi» zum 17. d. Mts . erbeten an die

* ä , Verwaltung
öes Kgl . Freust. Aades Langenschwalbach.

Ich suchez. 1. Mai Stelle
als Dienstmädchen . 18 I.
Offert, an Kelene Müller,
Goslar a. Harz, Hohrw:g22.

1 tücht. Mädchen
od. Iran für laut Wirtschaft'
lichen Haushalt gelacht.
483 Näh. Exp-

Die
liefern,
ftattfind
Miefe,
bestimm
den Sa
«mgev
impfan
die Zen
die So»
ßander
lftsnti
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